
G A S T K O M M E N T A R Carlo Portner über Konflikte zwischen Wandernden und Radfahrern

Förderung von E-Mountainbiking und Bikeverbote

M
Mit knapp 350 000 Franken unterstützt
unsere Regierung im Rahmen der
Neuen Regionalpolitik das Projekt
«E-Mountainbike Graubünden». Damit
soll Graubünden als führende Moun-
tainbike(MTB)-Destination im Alpen-
raum auch im E-MTB-Tourismus eine
Vorreiterrolle übernehmen, so durch
Bereitstellen von Ladestationen für
E-Bikes. So weit, so gut, richtig auch,
dass die Gäste beispielsweise nicht nur
unten in einer Schlucht bleiben, son-
dern auch in die Dörfer hinauffahren
sollen. Zweifel stellen sich aber dann
ein, wenn mittels E-MTB die Berge sozu-
sagen für alle etwas flacher werden sol-
len (so André Aschwanden von Schweiz-
Tourismus) oder «In den Bergen und auf
den Gipfeln geht es rund» (vgl. «Büwo»

vom 19. 10. 2016). Etwas übertrieben
wohl die «Blick»-Schlagzeile vom
6. 7. 2017 «Der lautlose Tod», wo E-Bikes,
Elektroautos und Post-Töffli in den glei-
chen Topf geworfen werden.

Umgekehrt wird laut Regierung 
und Grosser Rat das Wandern genug 
vermarktet, indem das Konzept zur 
Weiterentwicklung des Wandertouris-
mus beibehalten werden soll. So 
sei im Jahre 2015 ein mehrjähri-
ges Projekt lanciert worden, 
dessen Ziel die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen 
für den Wandertourismus 
sei. Wie dem auch sei, hier 
soll das Fahrradfahren weder 
verteufelt noch vergöttert wer-
den (unter vielen «Velo und Wahn» 
in der NZZ vom 4. 7. 2017). 

Sollen Mountainbiker den Alpen-
tourismus retten, dann gilt es, den 
Kleinkrieg auf Wanderwegen bzw. 
Bergwanderwegen oder gar alpinen 
Routen tunlichst zu vermeiden. Schon 
in meiner für das damalige Buwal ver-

fassten Schrift «Haftung für Unfälle 
auf Wanderwegen» (Bern, 1996) wird 
unter dem Titel «Untypische Benut-
zung von Wanderwegen» darauf hinge-
wiesen, dass die allgemeine Zugäng-
lichkeit Schwierigkeiten in der Abgren-
zung biete. Dadurch entstünden Gefah-
renlagen, welche Eingrenzungen in der 
Benutzbarkeit der Wanderwege erfor-

dern. So verbiete Art. 43 Abs. 1 Strassen-
verkehrsgesetz (SVG) das Befahren von 
Wegen, die sich für den Verkehr mit 
Motorfahrzeugen oder Fahrrädern 
nicht eignen oder offensichtlich nicht 
dafür bestimmt sind, wie eben Fuss- 
und Wanderwege. Zudem sei von nor-

malen Fahrrädern auszugehen und 
nicht von Spezialfahrrädern wie MTB. 
Sonst wären ja praktisch alle Wege zum 
Radfahren geeignet, insbesondere für 
MTB. Massgebendes Eignungskrite-
rium dafür könne nur die Strassen- bzw. 
Wegbreite sein, für Kreuzungsmanöver 
mit Fussgängern sei gar von einer Weg-
breite von etwa zwei Metern auszuge-

hen. Der neue Leitfaden «Gefah-
renprävention und Verant-

wortlichkeit auf Wanderwe-
gen» (Astra und SAW, 2017) 
nimmt diese Überlegungen 
weitgehend unter dem Titel 

«Sonderfragen» auf und 
hält einleitend fest, dass 

Wanderwege mit einem allge-
meinen Fahrverbot oder einem 

Verbot für Fahrräder mit Velos, MTB 
und E-Bikes nicht befahren werden 
dürfen.

Dies natürlich abgesehen von Art. 
43 Abs. 1 SVG, doch wer entscheidet 
über die faktische Eignung? Nur neben-
bei, in der Schweiz werden E-Bikes nur 

dann als Velos taxiert, wenn sie eine 
Tretunterstützung bis max. 25 km/h 
aufweisen, schnellere E-Bikes gelten als 
Motorfahrräder, die strengen Regeln 
unterliegen.

Leider lässt die Statistik des SAC 
über Bergnotfälle 2016 offen, wie viele 
von den 198 Notfällen bei Mountain-
bike-Tätigkeiten Kollisionen mit Wan-
dernden waren. Wie dem auch sei, die 
Signalisation von Bikeverboten, weil 
Wegabschnitte durch Bikes in arge 
Mitleidenschaft gezogen werden, was 
zu unnötigen Unterhaltsarbeiten und 
schliesslich zu Kosten führe (vgl. «Rui-
naulta» 7. 7. 2017), kann keine generelle 
Lösung sein. Wer will denn schon ei-
nen Tafelwald in unserer attraktiven 
Landschaft bzw. Bergwelt? Es gibt somit 
nur diese Lösungen: Trennen von Rad-
fahrern und Wandernden oder in jedem 
Fall gegenseitige Rücksichtnahme. 

CARLO PORTNER, Rechtsanwalt, ehemals 
Präsident der Kantonalen Skilehrer- 
und Bergführerkommission.

«Wer will denn 
schon einen 
Tafelwald in unserer 
attraktiven 
Bergwelt?»

H I N T E R G R U N D Lucia Theiler, SDA, über den Diesel-Gipfel in Berlin

Neue Software soll Diesel-Fahrzeuge sauberer machen

D
Die deutschen Autohersteller haben auf 
dem Diesel-Gipfel in Berlin zugesagt, 
insgesamt rund fünf Millionen Diesel-
autos mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 
und Euro 6 freiwillig nachzurüsten. Da-
rin enthalten sind die rund 2,5 Millio-
nen Diesel-Autos des Volkswagen-Kon-
zerns, die nach Bekanntwerden des Die-
selskandals bereits ein Software-Upda-
te erhalten haben.

Dies teilte der Verband der Deut-
schen Automobilindustrie (VDA) ges-
tern in Berlin mit. Die Stickoxid-Belas-
tung dieser Fahrzeuge soll damit um 
25 bis 30 Prozent reduziert werden. Da-

mit könne die Schadstoffbelastung 
«mindestens genauso stark reduziert 
werden wie durch Fahrverbote», er-
klärte der VDA.

Das freiwillige Software-Update 
bieten laut VDA Volkswagen, BMW, 
Daimler und Opel an. Sie sagten dem-
nach zu, dass den Besitzern keine Kos-
ten entstehen. Das Update werde zu-
dem keinen Einfluss auf Motorleistung, 
Verbrauch und Lebensdauer haben.
Volkswagen, Daimler und BMW wer-
den sich dem Verband zufolge auch an 
einem Mobilitätsfonds der deutschen 
Regierung beteiligen. Mit dem Geld aus 
diesem Fonds sollen Städte und Bal-
lungsräume gefördert werden, die be-
sonders stark von Stickoxid-Emissio-
nen betroffen sind. Bei der Diskussion 
über Feinstaub und Stickoxide wird 
auch häufig vergessen, welche grossen 
Fortschritte bei der Luftreinhaltung in 

den vergangenen Jahrzehnten gemacht 
worden sind. Die geringen Schadstoff-
emissionen der künftigen Dieselmoto-
ren-Generationen hätte vor zehn Jah-
ren, als die Entwicklung begann, nie-
mand für möglich gehalten. Andere ge-
sundheitsbelastende Stoffe, etwa Koh-
lenwasserstoff, Schwefeldioxid, Koh-
lenmonoxid oder Russ sind heute kein 
Problem mehr.

Was der Entscheid des Diesel-Gip-
fels für die Schweiz bedeutet, ist unklar. 
Gemäss dem Bundesamt für Strassen 
(Astra) arbeiten die Behörden daran, die 
Fakten bei den Deutschen Kollegen ein-
zuholen. Es seien aber noch zu viele 
Fragen offen, um Angaben zu machen, 
heisst es. Es sei noch zu früh für Aussa-
gen, sagte auch Dino Graf, Leiter Unter-
nehmenskommunikation von Amag, 
auf Anfrage. Es lägen noch keine In-
formationen der Hersteller vor. Amag 

ist Schweizer Importeur der Marken 
VW, Audi, Seat, Skoda und VW Nutz-
fahrzeuge. 

Derweil rufen die Massnahmen 
aber bereits die politischen Akteure in 
der Schweiz auf den Plan. Zwar werden 
in Deutschland die Dieselautos mit 
Euro-6- und Euro-5-Motoren ein Soft-
wareupdate bekommen, schreibt der 
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS). Dies 
könne jedoch die mangelhafte Hard-
ware – die Katalysatoren – nicht funk-
tionstüchtig machen. 

Deshalb fordert der VCS den Bun-
desrat erneut auf, sofort Strassentests 
unter realen Bedingungen einzuführen 
und auf eine zweijährige Übergangs-
frist zu verzichten. Gemäss VCS gaukeln 
die Labortests einen tieferen Treibstoff-
verbrauch vor, während die Autos auf 
der Strasse rund 40 Prozent mehr CO2
ausstiessen.

«

Abgas-Skandal:
Die deutschen 
Autohersteller rüsten 
fünf Millionen 
Dieselautos freiwillig 
nach

»
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Nach em Räge schint Sunne
Von den Stimmungen nach einem Regenguss war wohl schon der  
Schweizer Komponist Artur Beul fasziniert, als er den Text für den 
vom Jodelduo Mumenthaler-Pfyl 1945 aufgenommenen Titel «Nach 
em Räge schint Sunne» schrieb. Nach einem Gewitter mit kurzem 

Hagelschauer wurde die Medelserhütte auf der Fuorcla da Lavaz, 
zuhinterst im Val Plattas, auf 2524 Metern über Meer, in magisches 
Licht getaucht. Eine Stimmung, die zur aktuellen Lage mit heftigen, 
abendlichen Wärmegewittern passt. (FOTO NORBERT WASER)
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